
Stadt Plauen
Geschäftsbereich ll
Bürgermeisterin

Plauen, 10.10.2022

Herrn Oberbürgermeister
Steffen Zenner

im Hause

Stellungnahme zum Antrag der CDU-Fraktion, Reg.-Nr.27T-22, vom 21.07.2022

Die CDU-Fraktion beantragt, die Stadtvetwaltung wird beauftragt, auf die Sitzung des
Verwaltungsausschusses nach der Sommerpause fotgenden Tagesordnungspunkt zur Info/
Beratung auhunehmen:

Bericht zum Katastrophenschutz der Stadt Plauen

Folgende Schwerpunkte sind u. a. für die Berichterstattung mit aufzunehmen:
Wie ist in der Stadt Plauen der Katastrophenschutz aufgebaut und organisiert?
Welche Behörden und Einrichtungen sind eingebunden?
Welche Maßnahmenkataloge gibf es für verschiedene Havarien/Ereignisse?
welche Notfallpläne existieren bei Einschränkungen von versorgern bzw. bei
Naturkatastrophen?
Die Verwaltung sollte gegenüber der Bürgerschaft und llnternehmen ereignisbezogen aktuett
informieren, wie Beschlüsse von Bundes- und Landesebene für Plauen umgesetzt werden und
welche eigenen Maßnahmen ergriffen werden. Dazu ist der Stadtrat zu informieren.

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

zu o. g. Antrag nehme ich wie folge Stellung:

Wie ist in der Stadt PIauen der Katastrophenschutz aufgebaut und organisiert?

gemäß 53 (4) und (5) SächsBRKG sind Aufgabenträger im Katastrophenschutz der Freistaat
Sachsen und die Landkreise bzw. kreisfreien Städte, somit ist auch im Gebiet der Stadt
Plauen der Vogtlandkreis für entsprechende Planungen und operative Aufgaben zuständig

die Stadt Plauen wirkt im Katastrophenschutz durch spezielle Einheiten im Bereich
Brandschutz mit, wobei derzeit folgende Katastrophenschutzeinheiten existieren:
- Führungsunterstützungsgruppe Brandschutz mit 1 Führungsfahrzeug/Einsatzleitwagen und 8
Einsatzkräften
- Löschzug Retten mit 1 Führungsfahrzeug/Einsatzleitwagen,2 Löschfahrzeugen, 1

Rüstwagen und ca. 70 Einsatzkräften
- ABC-Dekon-P (Fahrzeug mit spezieller Ausrüstung zur Dekontamination von Personen) als
Bestandteil eines Gefahrgutzuges mit 12 Einsatzkräften
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. Die Stadt Plauen hat zudem einen Stab für außergewöhnliche Ereignisse gegründet, welcher
sich als zusätzliche Einheit aufstellt. Dieser ist Ansprechpartner im Katastrophenfall zum
Landkreis oder bei lokal begrenzten Ereignissen innerhalb der Stadt Plauen.
Dieser Stab erarbeitet feste Routinen und Abläufe, welche für die Verwaltung bis hin zum
Landkreis definiert sind, um im Fall einer plötzlich eintretenden Situation routiniert arbeiten zu
können. (Anlage 1 Organisation des Stabes)

Welche Behörden und Einrichtungen sind eingebunden?

r die Gemeinden sind nach S39 (1) SächsBRKG zur Mitwirkung im Katastrophenschutz
verpflichtet, dies erfolgt in der Stadt Plauen, insbesondere durch Mitwirkung

Katastrophenschutz-Strukturen eingebunden sind und auch überörtlich bei
Großschadenereignissen zum Einsatz kommen können

Verwaltung, im Katastrophenfall i.d.R. auf Weisung übergeordneter Behörden

welche Maßnahmenkataloge gibt es für verschiedene Havarien/Ereignisse?

. für bestimmte Schadenereignisse, wie beispielsweise Hochwasser oder Kampfmittelfunde,
existieren vordefinierte Maßnahmenpläne, die sowohl die Aufrechterhaltung der Funktionalität
von Verwaltungsabläufen als auch die Sicherstellung von Maßnahmen der operativen
Gefahrenabwehr beinhalten

o derzeit wird in der Stadt Plauen ein Stab für außergewöhnliche Ereignisse eingerichtet, der
einberufen wird, wenn aufgrund eines besonderen Ereignisses ein über das gewöhnliche Maß
hinausgehender Koordinierungs- und Entscheidungsbedarf besteht

o die Planung von Personalressourcen erfolgt hierbei über einen längeren Zeitraum in
Abhängigkeit der Verfügbarkeit im konkreten Fall und orientiert sich an Dauer und Umfang
des Ereignisses

welche Notfallpläne existieren bei Einschränkungen von versorgern bzw. bei
Naturkatastrophen?

o aktuell werden mit den Versorgungsunternehmen mit städtischer Beteiligung entsprechende
Planungen abgestimmt bzw. notwendige Planungen erfasst und auf den Weg gebracht

o darüber hinaus gehende Planungen (2. B. Notfallpläne) müssen innerhalb der übergreifenden
Zusammenarbeit mit dem Vogtlandkreis und dem Freistaat Sachsen als zuständige
Gebietskörperschaften und auf Grundlage entsprechender Rechtsvorschriften erfolgen

it freundlichen Grüßen

Anlaqe
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